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WER,WAS,WANN,WO VERANSTALTUNGENUND SERVICE IN RHEIN-BERG

HEUTE
BergischGladbach
Wochenmarkt inSchildgen,Alten-
berger-Dom-Straße, 7 bis 13 Uhr.
Wochenmarkt inRefrath,Markt-
platz Dolmanstraße, 7 bis 13 Uhr.
LesungmitLotharSpeer aus sei-
nemhistorischen Roman zu Kuni-
gunde von Bilstein, Café Himmel &
Ääd,19.30Uhr.2Gplus,Anmeldung,
Eintritt frei/Spende.

Kürten
Stationäre Impfstelle,Bürgerhaus,
Karlheinz-Stockhausen-Platz 1, 13
bis 19 Uhr. Kindergerechte Impfun-
genfürFünf-bisElfjährigevon13bis
19 Uhr.
Ökumenisches Friedensgebet, Kir-
che St. Antonius Einsiedler Bechen,
18 Uhr.

VORSCHAU
BergischGladbach
CircusLiberty
AufdemSchützenplatz inHandgas-
tiertderCircusLiberty vonSamstag,
12.März, bis Sonntag, 20.März. Vor-
führungen finden von Freitag bis
Montag statt. VonDienstag bisDon-
nerstag sind Ruhetage. Die Auftritte
finden täglichum16Uhr statt sowie
amSonntag,13.März, zusätzlichum
11Uhr.AndenFamilientagenSams-
tag, 16 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr,
zahlen Erwachsene Kinderpreise.
Tickethotline (01 76) 38 33 14 19.
(iwz)

NeuesaufdemBüchertisch
Im Pfarrsaal Herz Jesu in Schildgen,
Altenberger-Dom-Straße, stellt Ga-
brieleFriedelamDienstag,15.März,
19.30 Uhr Neuerscheinungen vor.
Die Teilnahmegebühr beträgt drei
Euro. (ct)

Kunstlabor
Zu einem inklusivenWorkshop für
jungeMenschenunterAnleitungei-
nes jungen Teams lädt Gale-
rie+Schloss e. V. am Samstag, 12.
März, von 14 bis 17.30 Uhr ein. Das
Kunstlabor findet jeden zweiten
Samstag imMonat im Kunstmuse-
um Villa Zanders statt. Teilnahme
kostenlos. Anmeldung erforderlich
unter (0 22 02) 14 23 34 oder per E-
Mail. (iwz)
u.grosch@stadt-gl.de

DialogmitdemOriginal
Ein ausgewähltes Kunstwerk steht
am Sonntag, 13.März, von 11 bis 12
Uhr imMittelpunkt der gemeinsa-
men Betrachtung. Die Veranstal-
tung „Dialogmit demOriginal“ fin-
det jeden dritten Sonntag imKunst-
museumVilla Zanders statt. Anmel-
dung unter (0 22 02) 14 23 34 oder
per E-Mail. (iwz)
u.grosch@stadt-gl.de

Klavierkonzert
Die Goldberg-Variationen von Bach
präsentiert Benedek Horváth am
Sonntag, 13. März, ab 18 Uhr im
Sinngewimmel, Wilhelm-Klein-Stra-
ße 18-20. Abendkasse: 20 Euro/10
Euro. Anmeldung per E-Mail erfor-
derlich. (iwz)
sinngewimmel@gmail.com

Monatstreffen
Die terre des hommes Arbeitstrup-
peGLtrifftsichamMontag,14.März,
von 19.30 Uhr bis 21 Uhr in der Ka-
tholischen Familienbildungsstätte,

Laurentiusstraße 4. Besprochen
werden die Planung undNachlese
von Veranstaltungen sowie Netz-
werken. Gäste sind willkommen.
(iwz)

GaneyTikva
Der Verein zur Förderung der Städ-
tepartnerschaftGaneyTikvalädtam
Dienstag, 15. März, zu einer Lesung
mit Sandra Kreisler ein „Jude sein.
Ansichten aus der Diaspora“. Die
Autorin beschreibt in 31 kurzen Po-
lemiken das Gefühl, als Jüdin in
Deutschland, Österreich, Europa zu
leben. Beginn ist um19Uhr, Saal im
Laurentiushaus, Laurentiusstraße
4.EineAnmeldung istperMailerfor-
derlich. (ct)
info@ganey-tikva-verein.de

Rösrath
OffenesAtelier
Zum Tag der Druckkunst lädt das
Atelier Helli Hecht, Brander Straße
61,amDienstag,15.März,von12bis
18 Uhr zu einer Präsentation der
Holz- und Linoldrucke ein. (iwz)

Satirisch-literarischerAbend
„Horst Evers & Freunde“ heißt ein
Programmmit Autor und Kabaret-
tist Horst Evers – er hat Kult-Reise-
schriftsteller Helge Timmerberg,
SlampoetinFeeBrembekundKaba-
rettautor Henning Schmidtke zu
Gast:amMittwoch,23.März,20Uhr,
im Bergischen Saal von Schloss Eu-
lenbroich. WDR 5 zeichnet den
Abendauf.Kartenzu20,50Eurogibt
es online. (tr)
www.schloss-eulenbroich.de

WANDERN
BergischGladbach
Genießer-Tour
DieWanderfreunde Bergisches
Landbieten amFreitag, 11.März, ei-
ne winterliche Schönwetter-Genie-
ßer-Wanderung abKürten an. Treff-
punkt ist um14.45 Uhr amRathaus,
Bushaltestelle. Anmeldung am 10.
März, 15 bis 20 Uhr, unter (01 76)
99 00 02 06. (ct)

AUSSTELLUNGEN

BaumfürBaum
BergischGladbach.Ausdrucksstar-
ke plastische Foto-Objektemit eige-
nemCharakter des Leverkusener
Künstlers Thomas Lüttgen,
BegegnungscaféHimmelunÄäd,Al-
tenberger-Dom-Straße 125, diens-
tags bis freitags von 9 bis 18 Uhr,
samstags von 9 bis 13 Uhr, bis 2.
April.

Semor
BergischGladbach.Graffitikünstler
Kai „SEMOR“ Niederhausen präsen-
tiert neue geometrischeWerke auf
großen Leinwänden, Collagen und
Kleinskulpturen. Thomas-Morus-
Akademie, Overather Straße 51-53,
Bensberg.Geöffnet täglich von9bis
18 Uhr, bis 30. April.
www.tma-bensberg.de

Tulpenrausch
BergischGladbach. Fotoausstel-
lung von Bärbel Cardeneo, Refra-
ther Treff, Steinbreche rWeg 2,
Dienstag, Donnerstag und Freitag,
jeweils nachmittags, und nach Ver-
einbarung unter (0 22 04) 6 78 14,
bis 6. Mai.

Schulmuseum
BergischGladbach. Schulmuseum
BergischGladbach, SammlungCüp-
pers, Kempener Straße 187, in Kat-
terbach,montagsbis freitagsvon10
bis 13 Uhr. Für den „Historischen
Unterricht“ und Führungenwird um
rechtzeitige Voranmeldung unter
(0 22 02) 8 42 47 oder per E-Mail ge-
beten.
info@das-schulmuseum.de

Kindergartenmuseum
BergischGladbach.Die Ausstellung
im Kindergartenmuseum, Quirls-
berg1, kannnurdienstags zwischen
10und13Uhr vonmaximal zwei ge-
boosterte Personenmit Impfaus-
weis gleichzeitig besucht werden.
Vorherige Anmeldung ist erforder-
lich unter (0 22 02) 24 36 40 oder
per E-Mail. Neu ist eine Videofüh-
rung durch dasMuseum, siehe
Homepage.
info@kindergarten-museum.de
kindergarten-museum.de/home

Still Lines
BergischGladbach. Katharina Hins-
berg–Still Lines,KunstmuseumVilla

Zanders, dienstags und freitags 14
bis18Uhr,mittwochsundsamstags
10 bis 18 Uhr, sonntags und an Fei-
ertagen 11 bis 18 Uhr, bis 7. August.

DieHungertüchervonMisereor
Overath. Kunstvolle Zeugnisse des
Lebens in derWelt, Katholische Kir-
che St. Walburga, sonntags von
10.30Uhrbis 12.30Uhr, freitags von
17 bis 19 Uhr, vom 13.März bis 3.
April.

APOTHEKEN
NachfolgendeApotheken helfen in
Notfällen heute nach Ladenschluss
bismorgen zumüblichen Dienstbe-
ginn:
BergischGladbach/Odenthal/
Kürten/Overath/Rösrath:
Löwen-Apotheke, Altenberger-
Dom-Straße 131, Bergisch Glad-
bach, (0 22 02) 8 45 31.
ApothekeinderAue,Dünnerhöfe1,
Odenthal, (0 22 02) 9 79 37 70.

ApothekeamMarkt, Markt 7, En-
gelskirchen, (0 22 63) 96 18 14.
Diana-Apotheke, Elisabeth-Breuer-
Straße 2, Köln, (02 21) 61 20 30.

RADAR
Mobile Geschwindigkeitskontrollen
am Freitag, Änderungen vorbehal-
ten.

DurchdieStadtBergischGladbach:
Odenthaler Straße, Voiswinkeler

Straße, AmRübezahlwald.

DurchdiePolizei:
Odenthal-Blecher:Hauptstraße.
DurchdenKreis:
Odenthal: An der Buchmühle.
Odenthal-Glöbusch: Schlinghofe-
ner Straße.
Odenthal-Eikamp: Schallemicher
Straße.
Odenthal-Voiswinkel:Mutzbroi-
cher Straße.
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Amtliche Bekanntmachung über die Abschlussprüfung für das Jahr
2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt
Bergisch Gladbach“

I. DieGemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat am20.01.2022
folgenden abschließenden Vermerk erlassen

Abschließender Vermerk der gpaNRW

Die gpaNRW ist gemäß § 106Abs. 2 GO in der bis zum31. Dezember 2018 gültigen
Fassung i.V. m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprü-
ferin des Betriebes Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach. Zur Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2020 hat sie sich der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, bedient.
Diese hat mit Datum vom 17.09.2021 den nachfolgend dargestellten uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An das Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach:
Uneingeschränkte Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ab-
wasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach - bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2020, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teiler-
gebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, - geprüft. Darüber
hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ab-
wasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach für das Haushaltsjahr vom 1. Januar
bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen
den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sons-
tigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tastsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
des Betriebes zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das
Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage des Betriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lage-
bericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den den gesetz-
lichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des
Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 160 GO NRW a.F.* unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. In Überein-
stimmung mit den gesetzlichen Vorschriften sind wir unabhängig vom Betrieb.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für
den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen
und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen in allen wesentlichen Belangen
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die inter-
nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
__________________________
*Für die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, die für bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020
endende Wirtschaftsjahre aufzustellen sind, gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung
über die Jahresabschlussprüfung der Eigenbetriebe in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar
2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, fort. Diese Übergangsregelung gilt auch für Ein-
richtungen, die gemäß § 107 Absatz 2 entsprechend den Vorschriften über das Rechnungswe-
sen der Eigenbetrieb geführt werden.

Bei der Aufstellung des Jahresabschusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung seiner Tätigkeit,
d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der ste-
tigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung
des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betrie-
bes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss
in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen
(System), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungs-
legungsprozesses des Betriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichtes.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-
absichtigten – falschen Darstellungen ist. Diese Zielsetzung erstreckt sich auch
darauf, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Der erteilte Bestätigungsvermerk

beinhaltet unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie
dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 106 GO NRW a.F. unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und
im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-
nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt
werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab-
schlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des
Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser
Systeme des Betriebes abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und da-
mit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-
eignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä-
higkeit des Betriebes zur Fortführung seiner Tätigkeit aufwerfen können.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehö-
rigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten
können jedoch dazu führen, dass der Betrieb die stetige Aufgabenerfül-
lung nicht sicherstellen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jah-
resabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss
die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes
vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss,
seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der
Lage des Betriebes.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beur-
teilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entieren Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem
den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontroll-
system, die wir während unserer Prüfung feststellen.“
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Heilmaier & Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernom-
men. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich.
Herne, den 20.01.2022
gpaNRW
Im Auftrag
Harald Debertshäuser

II. Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach hat in seiner Sitzung am05.10.2021 den
von derWirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH ge-
prüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

1. gemäß § 26 Abs. 3 EigVO die Bilanz
zum 31.12.2020 in
Aktiva und Passiva mit 243.602.194,81 €

die Ergebnisrechnung mit einem
Jahresüberschuss von 12.240.452,21 €

2. und nimmt gemäß § 26 Abs. 3 EigVO den Lagebericht 2020 zur Kenntnis.

3. Der Jahresüberschuss 2020, der Gewinnvortrag des Jahres 2019
(12.074.979,35 €) sowie die in der Allgemeinen Rücklage enthaltenen Ge-
winnanteile der Vorjahre (78.128.923,44 €) werden an den städtischen
Haushalt ausgeschüttet. Somit ergibt sich eine Gesamtausschüttung
von 102.444.355,00 €. Hiervon werden aus dem Jahresüberschuss 2020
5.800.000,00 € liquide abgeführt. (Nachrichtlich: Der verbleibende Rest des
Jahresüberschusses, sowie der gesamte Gewinnvortrag und die Gewinnan-
teile der Allgemeinen Rücklage werden im Rahmen des Schütt-aus-hol-zu-
rück-Verfahrens wieder dem Eigenkapital des Abwasserwerkes zugeführt.)

III. Der Jahresabschluss und der Lagebericht können bis zur Feststellung
des folgenden Jahresabschlusses imBürgerbüro Stadtmitte, StadthausKon-
rad-Adenauer-Platz 9, eingesehenwerden. Bitte beachten Sie hierzu die Co-
ronabedingtenHinweiseaufunsererHomepagewww.bergischgladbach.de.
Sie haben die Möglichkeit telefonisch oder online einen Termin zu verein-
baren.

Bergisch Gladbach, den 18.02.2022

Der Bürgermeister
Frank Stein

ABWASSERWERK
der Stadt Bergisch Gladbach


